Vorblatt

Problem:

Gemäß der Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13. September 2001, in der Fassung der Berichtigung Amtsblatt L 214 vom 9. August 2002, sowie gemäß § 37 Abs. 1 des Bundesvergabegesetzes 2002 (BVergG), BGBl. I Nr. 99/2002, haben Auftraggeber Bekanntmachungen und Mitteilungen dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften unter der Verwendung der Standardformulare für Bekanntmachungen von Aufträgen (Leistungen) zu übermitteln. Die im Anwendungsbereich des BVergG zu verwendenden Standardformulare für Bekanntmachungen sind vom Bundeskanzler gemäß § 37 Abs. 2 BVergG durch Verordnung festzusetzen.

Lösung:

Erlassung einer Verordnung über die im Anwendungsbereich des BVergG zu verwendenden Standardformulare für Bekanntmachungen von Aufträgen (Leistungen).

Alternativen:

Keine.

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich:

Keine.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Verpflichtung zur Bekanntmachung wird bereits durch das Bundesvergabegesetz, das in diesem Bereich die einschlägige Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13. September 2001, in der Fassung der Berichtigung Amtsblatt L 214 vom 9. August 2002, umsetzt, normiert. Die Festsetzung von Standardformularen führt nicht zu Mehrbelastungen, sondern allenfalls zu einer Verwaltungsvereinfachung für die betroffenen Auftraggeber. Nicht quantifizierbare Einsparungseffekte, sowie Zeitgewinne sind ferner durch eine rein elektronische Übermittlung der Standardformulare an das Amt für amtliche Veröffentlichungen zu erwarten.

Verhältnis zum Gemeinschaftsrecht:

Die Festsetzung von Standardformularen ergeht in Entsprechung des einschlägigen vergaberechtlichen Sekundärrechts.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Gemäß Art. 14b Abs. 5 B‑VG bedarf die Kundmachung der Verordnung der Zustimmung aller Länder.

Erläuterungen

§ 37 Abs. 1 des Bundesvergabegesetzes 2002 (BVergG) sieht vor, dass ein Auftraggeber im Oberschwellenbereich Bekanntmachungen und Mitteilungen unverzüglich und unmittelbar dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften unter Verwendung der Standardformulare für Bekanntmachungen von Aufträgen (Leistungen) zu übermitteln hat. Nach § 37 Abs. 2 BVergG hat der Bundeskanzler die im Anwendungsbereich des BVergG zu verwendenden Standardformulare für Bekanntmachungen von Aufträgen (Leistungen) durch Verordnung festzusetzen. Dies betrifft insbesondere die Bekanntmachung einer Vorinformation nach § 38 BVergG, die Bekanntmachung der Vergabe einer Leistung nach § 39 BVergG sowie die Bekanntgabe von vergebenen Leistungen nach § 40 BVergG. Die Bekanntmachungspflicht erstreckt sich auch auf die Vergabe eines Baukonzessionsvertrages, die Vergabe eines Auftrages durch einen Baukonzessionär (vgl. § 107 BVergG), sowie auf die Bekanntmachungen betreffend die Durchführung und der Ergebnisse eines Wettbewerbs (vgl. § 111 BVergG). Für den Sektorenbereich treffen die §§ 123 Abs. 2, 125 Abs. 1, 129 Abs. 9 sowie 131 Abs. 6 BVergG Bestimmungen hinsichtlich der regelmäßigen Bekanntmachung, des Aufrufs zum Wettbewerb, der Bekanntmachung eines Prüfsystems sowie der Bekanntgabe vergebener Aufträge.

Die Bekanntmachungspflichten des Bundesvergabegesetzes sind in Umsetzung der relevanten Bestimmungen der Vergaberichtlinien auf nationaler Ebene eingeführt worden. So enthalten Art. 9 der Richtlinie 93/36/EWG, Art. 11 der Richtlinie 93/37/EWG, die Art. 15 ff der Richtlinie 92/50/EWG sowie die Art. 21 ff der Richtlinie 93/38/EWG jeweils Verpflichtungen für die öffentlichen Auftraggeber im Zusammenhang mit der Bekanntmachung von Vergabeverfahren. Zusätzlich zur grundlegenden Pflicht zur Bekanntmachung finden sich in einzelnen Anhängen zu diesen Richtlinien auch nähere Vorgaben hinsichtlich der Informationen, die solche Bekanntmachungen jedenfalls zu enthalten haben. Diese die Bekanntmachungsmuster enthaltenden Anhänge, insbesondere Anhang IV der Richtlinie 93/36/EWG, die Anhänge IV, V und VI der Richtlinie 93/37/EWG, die Anhänge III und IV der Richtlinie 92/50/EWG sowie die Anhänge XII bis XV sowie XVII und XVIII der Richtlinie 93/38/EWG, wurden durch die Richtlinie 2001/78/EG der Kommission vom 13. September 2001 über die Verwendung von Standardformularen für die Bekanntmachung öffentlicher Aufträge geändert. Die darin enthaltenen Fassungen der Standardformulare wurden zuletzt durch eine Berichtigung der Kommission (ABl. Nr. L 214 vom 9. August 2002) abgeändert.

Basierend auf diesen Standardformularen ergeht die vorliegende Verordnung zur Festsetzung von Standardformularen. Im Anhang zu dieser Verordnung werden insgesamt 12 Formulare für Bekanntmachungen im Rahmen eines Vergabeverfahrens festgesetzt. Im einzelnen sind dies folgende Formulare:

· Vergabebekanntmachung

· Vorinformation

· Bekanntmachung über vergebene Aufträge

· Vergabebekanntmachung öffentliche Baukonzession

· Vergabebekanntmachung (von einem Konzessionär zu vergebender Auftrag)

· Wettbewerbsbekanntmachung

· Wettbewerbsergebnisse

· Auftragsbekanntmachung Sektoren

· Prüfungssystem Sektoren

· Regelmäßige Bekanntmachung Sektoren – kein Aufruf zum Wettbewerb 

· Regelmäßige Bekanntmachung Sektoren – Aufruf zum Wettbewerb

· Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Sektoren

Gegenüber den in der Richtlinie enthaltenen Musterformularen werden in gemeinschaftsrechtskonformer Weise einige Adaptierungen vorgenommen, die jedoch keine inhaltliche Modifikation der gemeinschaftlichen Musterformulare beinhalten:

Aufgrund der primärrechtlich (vgl. Protokoll 10 des Beitrittsvertrages, BGBl. Nr. 45/1995) verankerten Befugnis, werden die in Österreich oft unbekannten bundesdeutschen Ausdrücke (vgl. etwa „Verdingungsunterlage“, „Änderungsvorschlag“ usw.) durch die bekannte nationale Terminologie ersetzt bzw. ergänzt. Ferner eröffnet sich durch die Wahl des Rechtsinstrumentes „Richtlinie“ auch die Möglichkeit, Spezifika des österreichischen Vergaberechts in das Standardformular einfließen lassen zu können. Dies betrifft insbesondere die verpflichtende Angabe des Erfordernisses einer Anerkennung oder einer Gleichhaltung gemäß den §§ 373c und 373d GewO 1994 oder einer Bestätigung gemäß EWR-Architektenverordnung oder EWR-Ingenieurkonsulentenverordnung (vgl. etwa die §§ 38 Abs. 2 und 123 Abs. 4 BVergG sowie Pkt. VI.4. des Formulars „Vergabebekanntmachung“). Diese Angabe hat ihre Ursache in einem (zwischenzeitig eingestellten) Vertragsverletzungsverfahren gegen die Republik Österreich (vgl. dazu bereits die Ausführungen zum Begutachtungsentwurf des BVergG 2000 sowie nunmehr AB 1118 BlgNR XXI.GP, 35). 

Würden hingegen allein die gemeinschaftlichen Fassungen der Standardformulare verwendet werden (vgl. dazu die SIMAP-Standardformulare; abrufbar unter http://simap.eu.int), so könnte – trotz ausdrücklicher gesetzlicher und auch gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtung – oftmals der gebotene Hinweis auf das Erfordernis einer Anerkennung oder Gleichhaltung bzw. einer Bestätigung vergessen werden. Aus Gründen der Transparenz und der Anwenderfreundlichkeit aber auch zur Verhinderung von unnötigen Vertragsverletzungen werden daher – nach erfolgter Abstimmung mit der Kommission – die genannten zusätzlichen Angaben in das Standardformular aufgenommen.

Die Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind für Bekanntmachungen nach dem BVergG die in der Verordnung festgesetzten Standardformulare zu verwenden. Auch bei Bekanntmachungen im Rahmen von Vergabeverfahren, die vor dem Tag des In-Kraft-Tretens eingeleitet wurden, sind für alle Bekanntmachungen, die nach diesem Tag abgeschickt werden, die in dieser Verordnung enthaltenen Standardformulare zu verwenden.

